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Begister der kantonalen Erlasse.

Aare, kleine in Bern, Versetzung in die Klasse der unter
öffentliche Aufsicht gestellten Privatgewässer. 80.

Acetylen, Verwendung von, Verordnung. 14.

Anleihen von 15 Millionen Franken, Aufnahme 55, Til¬
gungsplan. 57.

— von 30 Millionen Fr. und 15 Millionen Fr., Tilgungspläne.
59, 61.

Beschlüsse des Grossen Rates betreffend (s. auch De¬

krete).
Authentische Interpretation des § 5 des Gesetzes vom 4. Mai

1879 betr. Abänderung des Gesetzes vom 26. Mai
1864 über die Erbschafts- und Schenkungssteuer. 8

Aufnahme eines Anleihens von 15 Millionen Fr. 55.

Bös bach, Stellung unter öffentliche Aufsicht. 12.

Brandversicherungsanstalt, kantonale, Verwaltung,
Dekret. 35.

Oalcium-Carbid und Acetylen, Verwendung, Verord¬

nung. 14.

Chaluetbach, Stellung unter öffentliche Aufsicht. 25.

I>ekrete betreffend
Kantonale Rekurskommission. 26.
Nachführung der Vermessungswerke. 63.
Verwaltung der kantonalen Brandversicherungsanstalt. 35.

Dorf bach in den Gemeinden Steffisburg, Schwendibach und
Thun, Stellung unter öffentliche Aufsicht. 12.

Erbschafts- und Schenkungssteuer, authentische
Interpretation des Abänderungsgesetzes zum Erbschaftsund

Schenkungssteuergesetz. 8.



VI

O-otti bach, Stellung unter öffentliche Aufsicht. 13.

Interprétation, authentische, des § 5 des Gesetzes vom
4. Mai 1879 betr. Abänderung des Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetzes vom 26. Mai 1864. 8.

KZohlholz- oder Zeisiggraben, Stellung unter öffentliche
Aufsicht, Verordnung. 10.

Kratzbach, Stellung unter öffentliche Aufsicht. 12.

Lebensmittel, Massnahmen gegen Verteuerung, Verord¬
nung. 1. _.;•;

JPfannibach, Stellung unter öffentliche Aufsicht. 7.

Rekur s ko m mission, kantonale, Dekret. 26.

Schulsynode, Vertretungsverhältnis der Wahlkreise für
die Wahlen. 3.

Tilgungspläne von Anleihen. 57, 59, 61.

Vermessungswerke, Nachführung, Dekret. 63.

Verordnungen betreffend (siehe auch unter Réglemente):
Bösbach und Dorfbach in den Gemeinden Steffisburg,

Schwendibach und Thun, Stellung unter öffentliche
Aufsicht. 12.

Chaluetbach, Stellung unter öffentliche Aufsicht. 25.
Kleine Aare in Bern, Versetzung in die Klasse der unter

öffentliche Aufsicht gestellten Privatgewässer. 80.
Kratzbach und Göttibach in der Gemeinde Thun, Stellung

unter öffentliche Aufsicht. 13. -

Massnahmen gegen Verteuerung der Lebensmittel. 1.
Pfannibach an der Grossen Scheidegg, Stellung unter öf¬

fentliche Aufsicht. 7.

Vertretungsverhältnis der Wahlkreise für die Wahlen in die
Schulsynode. 3.

Verwendung von Calcium-Carbid und Acetylen. 14.

Verteuerung der Lebensmittel, Massnahmen dagegen. 1.

"Wahlen, in die Schulsynode, VertretungsVerhältnis: der
Wahlkreise. 3.

Zeisiggraben s. Kohlholzgraben.


	Register der kantonalen Erlasse

